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Strukturveränderungen und gesetzgeberi-
scher Arbeit — der volle Einsatz des In-
dividuums notwendig. Und jene Frauen,
denen es bereits gelungen ist, aus der
traditionellen Rolle auszubrechen und ein
eigenständiges Leben zu führen, sollten
sich nicht beirren lassen, sondern auch

i Partnerschaft zu leben versuchen. Ihr Mut
und ihr Beispiel wird die Zaghafteren an-
spornen.

Partnerschaftliche Verant-
wortung für die Gesellschaft
von morgen
Im Rahmen des offiziellen Programmes
befasste sich Dr. iur. Elisabeth Blunschy,
Nationalrätin (Schwyz), mit dem Thema
«Partnerschaftliche Verantwortung für die
Gesellschaft von morgen». Sie ging davon
aus, dass jeder Mensch Verantwortung
braucht, um sich selbst entfalten zu kön-
nen. Beschneidung der Verantwortung be-
deutet Einschränkung der persönlichen
Freiheit. Und weil Freiheit ein Grundrecht
eines jeden Menschen ist, gehört es zu
den Grundrechten des Menschen, im Rah-
men seiner Fähigkeiten Verantwortung
tragen zu dürfen.

Wie steht es bei uns mit der Partnerschaft
von Mann und Frau?

Die Unesco-Studie hat ergeben, dass die
Schweizerin in verschiedenen Belangen
benachteiligt ist. Ansätze zu einer echten
Partnerschaft in der Ehe sind vorhanden
— rund 40 Prozent der Befragten haben
erklärt, dass in ihrer Ehe die Macht gleich-
mässig verteilt sei — doch im ausserfami-
liären Bereich, im Beruf etwa, ist der An-
teil der Mitverantwortung tragenden
Frauen leider noch klein.

Für die Mehrheit der Frauen gilt somit,
dass ihr Verantwortungsbereich stark ein-
geschränkt ist. Der Frau wurde eine an-
dere Rolle zugeteilt als dem Mann, und
dabei sind verschiedene Fehler unterlau-
fen. Der Ehefrau und Mutter wurde zwar
die Verantwortung für den Haushalt und
die Kindererziehung übertragen, in allen
übrigen Belangen jedoch, bei der Verwal-
tung des eingebrachten Gutes, bei der
Bestimmung des Wohnsitzes usw. wurde
ihr die Verantwortung zu Unrecht entzo-
gen. Es ist auch falsch, wenn die Verant-
wortung für das Kind allein bei der Mut-
ter liegt. Das Kind hat auch einen Vater
und es ist dem Manne zuzumuten, dass
er persönlich an der Betreuung der Kin-
der teilnimmt.
Die traditionelle Rollenzuteilung, welche
der Frau das Haus und dem Mann die
Sorge um den Unterhalt zuweist, geht von
der falschen Voraussetzung aus, die mei-
sten Frauen seien durch ihre Mutterauf-
gäbe voll beansprucht. Es ist indessen
statistisch nachgewiesen, dass in unserem
Land nur rund 21 Prozent aller Frauen
Kinder unter 16 Jahren zu betreuen ha-
ben. Mehr als drei Viertel aller Frauen —
und diese Gruppe ist zahlenmässig im
Ansteigen — haben entweder keine oder
bereits erwachsene Kinder. Die angebliche
Normalrolle trifft auf alle diese Frauen
nicht zu, dennoch sind sie denselben Ein-
schränkungen unterworfen, sowohl in der
Familie wie am ausserhäuslichen Bereich.

Wie können wir die Partnerschaft fördern?
Wenn wir die Partnerschaft von Mann und
Frau in allen Bereichen verwirklichen wol-
len, müssen wir die bisherige Rollenzu-
teilung neu überdenken und bei der Ver-
teilung der Verantwortung in der Familie
und im ausserhäuslichen Bereich anset-
zen. Die Rolle der Hausfrau und Mutter
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muss aufgewertet und als gleich verant-
wortungsvoller Beitrag wie derjenige des
Mannes betrachtet werden. Durch eine
vermehrte Teilnahme des Ehemannes an
den Pflichten der Hausfrau und Mutter
soll sie die Möglichkeit erhalten, ihrerseits
stärker an der Rolle teilzuhaben, die bis-
her dem Manne zufiel. Der Mann im
Haushalt ist ebensowenig zu belächeln wie
die Frau im Geschäft des Gatten. Die
Massenmedien müssten mithelfen, die öf-
fentliche Meinung zu beeinflussen und
alte Vorurteile abzubauen.

Unsere Gesetze sind dem Partnerschafts-
gedanken anzupassen. Das gilt vor allem
für das noch stark auf die Vorherrschaft
des Mannes ausgerichtete Familienrecht.
Heute schon kämpfen Stimmen gegen
eine solche fortschrittliche Revision. Sie
tun es, weil sie das Grundgesetz der
Partnerschaft nicht verstehen. Es ist von
zentraler Bedeutung für die Frau, dass
neue, gerechtere Lösungen in bezug auf
Name und Bürgerrecht, Bestimmung von
Wohnsitz und Wohnung, Fragen der Be-
rufsausübung und Stichentscheid gegen-
über den Kindern sowie in finanziellen
Belangen gefunden werden. Der haushält-
führende Ehegatte muss Anteil haben am
Einkommen des anderen, die Höhe dieses
Anteils wäre abhängig vom frei verfügba-
ren Anteil des anderen Ehegatten. Das
Sozialversicherungs- und das Steuerrecht
bedürfen ebenfalls einer Aenderung und
die Mutterschaftsversicherung muss ge-
setzlich geregelt werden. Auch in den Ge-
setzen, die sich mit Bildung und Berufs-
ausbildung befassen, darf die Frau nicht
mehr schlechter gestellt sein.

Erziehung und Bildung müssten konse-
quent auf Partnerschaft ausgerichtet wer-
den. Um den vorhandenen Bildungsrück-
stand aufzuholen, ist es unerlässlich, dass

sich die Frauen intensiver um berufliche
Ausbildung und Weiterbildung bemühen.
Gemäss kürzlich veröffentlichtem Bericht
der Internationalen Arbeitsorganisation ist
die Zurücksetzung der Frau im Beruf im-
mer noch die krasseste. In der dritten
Lebensphase sollten die Frauen ihre frei
gewordenen Kräfte sinnvoll nützen, sei
es durch Rückkehr in einen Beruf, durch
einen sozialen Einsatz oder durch die Mit-
arbeit in der Politik oder in einer Organi-
sation. Durch das Angebot entsprechen-
der Kurse sollte einerseits der Frau der
Wiedereinstieg in einen Beruf erleichtert,
andrerseits der Mann in seinen hauswirt-
schaftlichen Kenntnissen gefördert wer-
den.

Schliesslich müssen auch psychologische
Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt
und die Männer für solche Fragen inter-
essiert werden. Die Frauen sollen sich zu-
sammenschliessen, weil sie gemeinsam
mehr erreichen als das Individuum allein;
sie sollten aber auch jede Gelegenheit
zur Zusammenarbeit mit dem Mann wahr-
nehmen.

Die Gesellschaft von morgen braucht die
Partnerschaft
Die Verwirklichung der Partnerschaft zwi-
sehen Mann und Frau dient nicht nur dem
einzelnen, sie ist für die Gesellschaft von
morgen von ausschlaggebender Bedeu-
tung.
Von der Partnerschaft ist einmal eine
Stärkung der Familie zu erwarten. Bei ge-
meinsamer Verantwortung müssen die
Ehegatten Entscheide miteinander bera-
ten, sie müssen aufeinander hören und
versuchen, sich gegenseitig zu verstehen.
Auch in der Partnerschaft wird es zu Aus-
einandersetzungen kommen, doch ist es
nicht immer der gleiche Partner, der nach-

6



geben muss. Wenn die Frau nicht mehr
nur Anhängsel des Mannes ist, sondern
um ihrer selbst willen geachtet wird, wird
die gesellschaftliche Stellung sowohl der
verheirateten wie der alleinstehenden Frau
aufgewertet.
Durch die partnerschaftliche Verantwor-
tung von Mann und Frau wird aber auch
das öffentliche Leben menschlicher, die
Lebensqualität verbessert. Glück und
Wohlbefinden hängen nicht nur vom ma-
teriellen Wohlstand, sondern auch von
geistigen Werten ab. Zur Entwicklung der
Lebensqualität — Raumplanung, Umwelt-
schütz, Naturschutz, Freizeitgestaltung,
Förderung von Kunst und Wissenschaft
gehören dazu — hat die Frau Wesentli-
ches beizutragen.
Und ein letzter Grund, der für die Part-
nerschaft spricht: sie bedeutet mehr Ge-
rechtigkeit. Eine gerechtere Einstellung
zur Frau wird das Verständnis für alle
Menschen vertiefen, die Anliegen aller so-
zial Schwächeren werden besseres Ge-
hör finden. Die heutige Zuwendung der
Frau zur Sozialpolitik kommt daher, dass
sie selbst sich lange Zeit benachteiligt
fühlte. Eine stärkere Solidarität wird nicht
an unseren Grenzen haltmachen, sie wird
darüber hinaus reichen und alle Völker,
auch diejenigen der Dritten Welt, ein-
schliessen. Ein Land, das Solidarität auf
allen Ebenen verwirklicht hat, ist auf eine
höhere Kulturstufe gelangt.
Elisabeth Blunschy schloss ihr Referat mit
einem Zitat aus dem Vorderen Orient:
Die Menschheit gleicht einem Vogel mit
zwei Schwingen. Ein Flügel ist das weib-
iiche Geschlecht, der andere Flügel ist
das männliche Geschlecht. Nur wenn
beide Flügel gleich stark entwickelt sind,
kann sich der Vogel in die Lüfte empor
schwingen.

Kurzbericht
über die
Wahlveranstaltungen

Von den 43 Wahlveranstaltungen, die zum
Teil parallel nebeneinander herliefen,
konnten die Kongressteilnehmer nur ei-
nige wenige besuchen, und die Wahl
wurde oft zur Qual. Um allen Kongressbe-
Suchern einen kurzen Einblick in die ge-
leistete Arbeit zu gewähren, wurden in
der letzten Plenarversammlung zusammen-
fassende Berichte verlesen, wobei die vie-
len Wahlveranstaltungen in sechs Themen-
kreise eingeteilt wurden.

Frau und Familie
Es wurde festgestellt, dass sich die Frau
ihrer Verantwortung in Familie und Aus-
senwelt noch besser bewusst werden
muss. Gleichzeitig wäre die Aufgabe der
Frau als Verwalterin des Haushaltes und
Erzieherin der Kinder aufzuwerten, um ihr
eine bessere soziale Anerkennung zu
verschaffen. Die Hausfrauenarbeit müsste
als Beruf anerkannt werden, was aber
keineswegs verhindern darf, dass jedes
junge Mädchen noch einen anderen Be-
ruf erlernt und sein Leben richtig plant
um als Frau die verschiedenen Phasen
des Lebens sinnvoll auszufüllen. In wirk-
licher Zusammenarbeit müssten Mann und
Frau sich in die Erziehung der Kinder tei-
len und zur Verbesserung der Lebensquali-
tät in der Familie beitragen. Als Wege
zu einer besseren Anerkennung der Frau
wurden unter anderem gleiche Erziehung
für Knaben und Mädchen und die Neuor-
ganisation des Krippenwesens vorgeschla-
gen. Die Frauen auf dem Lande müssten
mehr für die Probleme der Gleichstellung
sensibilisiert werden.
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